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Zum 97. Geschäftsbericht der Liechtensteinischen 
Landesbank 

Bereits liegt der Geschäftsbericht der Liech 
tensteinischen Landesbank für das Jahr 1958 
vor. Diesem Berichte möchten wir folgendes 
entnehmen: 

Unser Geschäftsvolumen hat sich im Jahre 
1958 wieder erheblich erweitert. Nach Art. 3 
des Bankgesetzes muß das Dotationskapital mit 
Einschluß der Reserven rund 8% aller fremden 
Gelder betragen. Da dieses Verhältnis nicht 
mehr gegeben war, hat die fürstl. liechtenstein. 
Regierung beim hohen Landtage die Erhöhung 
unseres Dotationskapitals beantragt. Gemäß 
Landtagsbeschluß vom 23. Dezember 1958 wur
de auf Ende des Abschlußjahres das Dotations
kapital auf Fr. 8 000 000.— erhöht. 

Stark zugenommen hat die Bilanzsumme, die 
von Fr. 108 707 368.39 auf Fr. 129 694 753.19 an
stieg. Der einseitige Umsatz ist beachtlich von 
Fr. 670 979 603.40 auf 'Fr. 777 326 405.61 ange
wachsen. 

Auf der Aktivseite führte die Verflüssigung 
des Marktes zu einer nennenswerten Steige
rung unserer Mittel, was in folgenden Bestän
den zum Ausdruck kommt: 

31.12.1957 
4 333 538.06 

372 332.58 
12 447 100 — 

31. 12. 1958 
4 815 616.81 

638309.90 
13 173 250.— 

Kasse 
Valuten u. Münzen 
Wertsdiriften 
Guthaben bei Banken 
auf Sicht und Zeit zu
sammen mit dem Post-
checkguthaben 29 509 241.42 45 450 302.27 

Unter den vorhandenen Wertschriften von 
nom. Fr. 13 283 500.— figurieren 11'A Millionen 
Franken kurzfristige Schatzanweisungen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft. Der Fran
ken 1 214 423.21 betragende Wechselbestand 
erscheint um Fr. 244 190.96 größer als Ende 1957 
und ebenso beträgt der Zuwachs an Coupons 
Fr. 15 346.10 mit einem 'Bilanzsaldo von Fran
ken 43 695.35. Bei den Ausleihungen erfuhren 
die Kontokorrent-Debitoren mit Deckung we
gen des lebhafteren Kreditgeschäftes eine we
sentliche Ertiöhung von Fr. 5 804 251.20 auf Fr. 
6 816 355.50. Demgegenüber haben die Konto
korrent-Vorschüsse und 'Darlehen an öffentlich
rechtlichen Körperschaften von Fr. 6 776 009.50 
auf Fr. 5 473 193.10 abgenommen, was zur 
Hauptsache durch erfolgte zusätzliche Abzah
lungen auf bestehende Kredite und Darlehen 
bedingt ist. Hingegen kamen einige Darlehen 
an Genossenschaften zur Errichtung von Tief
kühlanlagen, wie für Drainagezwecke zur Ge-
wä'hTung. Beide Debitorenposten stehen zusam
men mit Fr. 12 289 548.60 gegen Fr. 12 580 260.70 
im Vorjahr zu Buch. Reduziert von 202 841.55 
Fr. auf Fr. 196 902.95 erscheinen Darlehen ge
gen Bürgschaft und Hinterlagen in der Bilanz. 
Im Hypothekargeschäft erzielten die Umsätze 
nicht mehr die Vorjahreshöhe. Durch Gesetz 
vom 26. Februar 1958 werden für Einfamilien
häuser, deren Nutzfläche 110 ms nicht über
steigt, unter gewissen Voraussetzungen staat
liche zinslose Darlehen bis zu 20% event. 25% 
der Gesamtbaukosten als sogenannte zweite 
Hypotheken gewährt. Bei solchen Darlehen 
sind für die ersten 3 Jahre keine Tilgungen zu 
leisten, aber nach Ablauf dieser Zeit müssen 
sie mit den ursprünglich vorgeschriebenen 
Quoten amortisiert werden. Insgesamt hat der 
Staat aus seinem Eigenheim-Wohnbaufonds im 
Jahre 1958 Fr. 404 684.67 zur Auszahlung ge
bracht. Sämtlichen Darlehensbegehren konnte, 
wenn sie den gesetzlichen Vorschriften entspra
chen, die Auszahlungsgenehmigung erteilt wer
den. An Hypothekardarlehen kamen Franken 
6 391 046.08 zur Auszahlung. Aus dem Annui
tätensystem und durch andere Tilgungen flös
sen uns wieder Fr. 2 584 853.06 zu, weshalb der 
Stand eine Nettovermehrung von noch Fran
ken 3 806193.02 aufweist. Bestandesgemäß ist 
der Saldo mit Fr. 49 715 050.90 gegenüber Fr. 

45 908 857.88 im Vorjahr bilanziert. Alle. An 
nuitätendarlehen kommen mit dem unveränder
ten Satz von 3Vi% und die Darlehen ohne fest
gelegte Amortisationen zu 3Y\% zur Verzin
sung. Die Mobilien haben, weil die Zugänge 
voll abgeschrieben wurden, den Bilanzaus.weis 
von Fr. 1.— nicht geändert. 

In den Passiven haben unsere Bankschulden 
eine Abnahme von Fr. 610763.29 auf Franken 
256 433.39 erfahren. Mit einer bedeutenden Er
höhung um Fr. 6 756 684.55 auf Fr. 34 358 145.61 
bilanzierten die Checkrechnungen und Kredi
toren auf Sicht und um Fr. 4 366 087.80 auf pr-
22 947 994.— die Kreditoren 'auf Zeit. Dieses 
Bilanzpassivum ist  von Fr. 46 183 367.26 auf Fr. 
57 306139.61 angewachsen und enthält Gelder 
diverser Fonde von öffentl.-rechtl. Körperschaf
ten mit Einschluß der namhaften Einlage der 
liechtensteinischen Alters- und Hinterlassenen-
versicherung. Als Verzinsung dieser einhei
mischen Fondsguthaben steht der Spareinlage^ 
zinssatz von 3% in JCraft. Bis Jahresende ver-i 
mehrte sich der Spaseixilageabes&aad auf Isaa
ken 42 584 893. i 4, in 13 134 Sparbüchern ver
teilt. Die 'Zuriahme beträgt gegenüber dem 
Voriahre Fr. 5 423 676.12. Nach Auszug der 
mit Fr. 1 037 511.33 gutgeschriebenen Zinsen er
gibt sich ein reiner Kapitalzufluß von Franken 
4 386164.79, was darin seine Begründung fin
det, daß der ab 1. Januar 1958 für Einleger gül
tige 2Vi — 3% ige Spareinlagenzinssatz erfreu
licherweise ein großer Ansporn zur Kapitaläuf-
nung bildete. Der Kassenobligationenbestand 
erfuhr eine Ausweitung um Fr. 1 464 500.— auf 
die Gesamthöhe von Fr. 18 979 500.—. Dadurch, 
daß wir, gleiqji den schweizerischen Instituten, 
bis ins Frühjahr hinein noch 4%iqe Obligatio
nen abgaben, nachher zum 334%igen Typus 
übergingen und in der Folge die Zurücksetzung 
des Zinssatzes auf und allmählich auf 3% 
Prozent mit einer Laufzeit von 5 und mehr Jah
ren vornahmen, hatte eine stärkere Nachfrage 
an höchstverzinslichen Kassenobligationen ein
gesetzt. Niedrig verzinsliche Fälligkeiten mach
ten von der Verbesserung der'Ausgabenkondi

tionen ebenfalls Gebrauch. Diese Tatsache be
wirkte ein Absinken des 2i-i%igen Bestandes 
um Fr. 1 210 000.—, desjenigen zu 3% um Fr. 
1 612 000.— und eine Erweiterung des Saldos 
um Fr. 814 000.— bzw. Fr. 842 000.— bezw. Fr. 
2 522 000.— beim 3^2%-, 3-H%- und 4%igen 
Titel. Der Durchschnittszinssatz unseres Kas-
senobligationenbestandes ist damit von 3,105% 
auf 3,318% angewachsen. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist mit 
Fr. 3 232 240.10 als Einnahmen und bei einem 
Ausgabensaldo von Fr. 2 651 414.42 einen Brut
toüberschuß von Fr. 580 825.68 auf. Nach Vor
nahme einer Abschreibung über Fr. 100 000.— 
am Bankgebäude und unter Dazurechnung des 
Saldovortrages von Fr. 60 062.71 verbleibt ein 
verfügbarer Reingewinn von Fr. 540 888.39 ge
gen Fr. 460 062.71 vor Jahresfrist. 

Im Zinsenkonto tritt die Auswirkung der Hin
aufsetzung des Spareinlagenzinssatzes um K %  
in Erscheinung, wie auch die Verteuerung der 
Obligationengelder. Und schließlich ist darauf 
hinzuweisen, daß wir in Verfolgung einer mög
lichst stabilen Zinspolitik es 1957 unterlassen 
haben, den Hypotheken-Zinsfuß hinaufzusetzen. 
Unsere Volkswirtschaft hat daraus erheblichen 
Nutzen gezogen. Unsere Erträge aus den Ak-
tivzinse» wurde» nicht nur  durch den Zuwachs 
des Hypothekardarlehens - Bestandes, ; sondern 
auch von der Ausweitung aller übrigen Aktiv
bilanz-Posten beeinflußt. Die Gesamteinnahmen 
an Zinsen betragen Fr. 2 943 833.21 gegenüber 
Fr. 2 624 297.17 im Vorjahre. Höhere Erträge 
um Fr. 17 355.73 resultieren ferner aus dem 
Devisen-, Valuten- und Coupongeschäft. An 
Kommissionen sind Fr. 23 476.66 mehr verein
nahmt worden. Bei den Passivzinsen erforder
ten mit der Hinaufsetzung des Spareinlagen
zinssatzes und wegen des' größeren Bestandes 
die Spareinlagen einen Mehraufwand von Fr. 
106 360.97. Für den wesentlichen Zuwachs der 
Kontokorrent-Einlagen wurde die Zinslast um 
Fr. 60 120.15 umfangreicher. Der stärkere Obli-
gationenbestand sowie die Verteuerung dieser 
Gelder verursachten Mehrauslagen von Fran
ken 125 031.75. Das Ansteigen der Unkosten 
um Fr. 18 624.64 ist einerseits auf den vermehr
ten Personalbestand zurückzuführen und^ an
derseits durch die allgemeine Erhöhung sämtli
cher Bürounkosten bedingt. 

Grundsätze für eine Invalidenversicherung 
Nachdem wir bereits am Samstag in einem 

Kommentar einen Gesamtüberblick über dem 
schweizerischen Entwurf für eine Invaliden-, 
Versicherung gegeben haben, möchten wir im  ̂
nachstehenden besonders jene Artikel des Entn, 
wurfes anführen, denen grundsätzliche Bedeu-i 
tung zukommt. i 

» 

So lautet der Artikel über die Beitragspfllcht,* 

sie ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in der 
Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der 
Invalidität während mindestens 10 voller 
Jahre Beiträge geleistet oder ununterbro
chen während 15 Jahren in der Schweiz zi
vilrechtlichen Wohnsitz gehabt haben. Für 
im Ausland wohnhafte Angehörige solcher 
Ausländer und Staatenloser werden keine 

wie folgt: : L e i s t u " 9 e "  ? e w ä h r t -
Versichert nach Maßgabe dieses Gesetzes; W®iter wurde der Hauptartikel über die Ein
sind Personen, die gemäß Bundesgesetz über j flltederung de r  Inva l iden  wie folgt gefaßt: 

Invalide oder von einer Invalidität unmittel
bar bedrohte Versicherte haben Anspruch 
auf Eingliederungsmaßnahmen, soweit diese 
notwendig und geeignet sind, die Erwerbs
fähigkeit wieder herzustellen, zu verbessern, 
zu erhalten oder ihre Verwertung zu fördern. 
Anspruch auf Eingliederungsmaßnahmen be
steht, soweit der Versicherung die nötigen 
Einrichtungen zur Verfügung stehen. Die 
Eingliederungsmaßnahmen werden in der 
Schweiz, ausnahmsweise auch im Ausland 
gewährt. 
Der Anspruch auf Eingliederungsmaßnah
men entsteht, sobald solche Maßnahmen im 
Hinblick auf Alter und Gesundheitszustand 
des Versicherten angezeigt sind. Er erlischt 
spätestens mit dem Beginn des Anspruchs 
auf eine Altersrente oder der Alters- und 
Hinterlassenenversicherung. In diesem Zeit
punkt noch nicht abgeschlossene Eingliede
rungsmaßnahmen sind zu Ende zu führen. 

die Alters- und Hinterlassenenversicherung 
obligatorisch oder freiwillig versichert sind..' 
Beitragspflichtig sind die in Artikel 3 und 
12 des Bundesgesetzes über die AHV ge
nannten Versicherten und Arbeitgeber. Die 
Beiträge betragen 10 Prozent der Beiträge 
gemäß Bundesgesetz über die AHV und wer* 
den'als Zuschläge zu diesen Beiträgen erho»-
ben. 

Das Anspruchsrecht wird wie folgt umschrie
ben: 

Als Invalidität gilt die durch einen körperli
chen oder geistigen Gesundheitsschaden als 
Folge u. Geburtsgebrechen, Krankheit oder 
Unfall verursachte, voraussichtlich bleibende 
oder längere Zeit dauernde Erwerbsunfähig
keit. Anspruch auf Leistungen haben alle 
versicherten Schweizer Bürger, Ausländer 
und Staatenibsen. Ausländer und Staaten
lose sind nur anspruchsberechtigt, solange 

A u c h  überhol t  . . .  1 

Nachdem gegenwärtig über eine Neuord
nung des Gemeindegesetzes geschrieben und 
gesprochen wird, möchte ich auch einem Ge-1 

danken Ausdruck geben. Es war lange nicht 
klar, welcher Unterschied zwischen einem «ge
wöhnlichen» und einem «verstärkten» Gemein
derat besteht. Die einen sagten mir, daß dei 
verstärkte Gemeinderat zusammen mit dem 
ständigen Gemeinderat mehr Kompetenzen ha
be, als letzterer allein und auf der anderen Sei
te mußte ich feststellen, daß man das Instru
ment des sog. verstärkten Gemeinderates ei
gentlich sehr wenig benütze. Es dürfte sich 
daher auch in dieser Hinsicht eine Reform auf
drängen. Entweder übt man die Funktion eines 
Gemeinderates aus, oder nicht. Die Außensei
terrolle, die der verstärkte Gemeinderat als 
Körperschaft spielen mußte, ist schuld daran, 
daß viele Wähler und Bürger <bei Wahlen von 
verstärkten Gemfeinderäten nicht zur Urne gin
gen und damit ihrer Teilnahmslosigkeit Aus
druck geben. Es ist auch für die Kandidaten 
manchmal nicht gerade erbauend, wenn sie mit 
bescheidenen Stimmenzahlen ihr Amt antreten 
müssen. Allein aus diesem Grunde dürfte sich 
eine Aenderung aufdrängen. Die Gemeinden 
stehen vor großen Aufgaben und es wäre an 
der Zeit, wenn man endlich einen alten Zopf 
abschneiden würde, der zwischen Gemeinde
räten Unterschiede macht und nach außen den 
Eindruck erweckt, als ob es Gemeinderäte er
ster und zweiter Klasse gäbe. 

Ein Mitbürger. 

Der Artikel über die Festsetzung von Renten 
hat folgenden Wortlaut: 

Anspruch auf eine ganze Rente haben Ver
sicherte, die mindestens zu zwei Dritteln 
invalid sind. Versicherte, die zu weniger 
als zwei Dritteln, aber mindestens zur Hälfte 
invalid sind, haben Anspruch auf die Hälfte 
der zutreffenden Rente. Diese Rente kann 
in Härtefällen auch bei einem Invaliditäts- * 
grad zwischen zwei Fünfteln und der Hälfte 
ausgerichtet werden. 

In der Schweiz plant man die Einführung der 
Invalidenversicherung auf den 1. Januar 1960. 
Bemerkenswert ist, daß in der Schweiz alle 
Stände und politischen Parteien hiezu positiv 
Stellung bezogen haben und somit einer Ver
wirklichung dieses Sozialwerkes in der Schweiz > 
nichts mehr im Wege stehen dürfte. j 

Man wird auch bei uns alle Anstrengungen 
machen, daß in unserem Lande auf l .Januai  
1960 die Invalidenversicherung in Kraft gesetzt 
werden kann. Es wird nun Aufgabe der von 
der Regierung eingesetzten Studienkommis
sion sein, die nötige Vorarbeit zu leisten, da
mit dem Landtag innert nützlicher Frist eir 
entsprechender Entwurf vorgelegt werder 
kann. 

Fürstentum Liechtenstein 
Volkshochschule Schaan 

Zum Vortrag über Theresia von Lisieux. 
Was uns bewog, gerade den Nichttheologer 
und Protestant, den Großindustriellen und 
Wirtschaftsfachmann zu bitten, in dei 
Volkshochschule über die kleine Heilige 
von Lisieux zu reden, ist nicht nur Aheggs • 
Buch über sie: «Aufschrei einer Seele. The
resia von Lisieux», sondern auch das Vor-i 
wort, das Walter Nigg, den meisten durch 
seine Bücher über Ketzer, Heilige, Narren 
das ewige Reich, bekannt, dazu schrieb ij 
Dieses Vorwort ist zugleich die beste Ein- Ii 


